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Europäische Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit 

 
Präambel 

 
Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist ein Beitrag zur allgemeinen europäischen 
Beschäftigungsstrategie. Die Teilzeitarbeit hat in den letzten Jahren einen erheblichen 
Einfluss auf die Beschäftigungslage gehabt. Aus diesem Grund haben die 
Unterzeichner dieser Vereinbarung dieser Form der Arbeit vorrangige Beachtung 
eingeräumt. Die Parteien beabsichtigen, die Notwendigkeit ähnlicher Abkommen für 
andere flexible Arbeitsformen in Erwägung zu ziehen.  
 
Die Vereinbarung legt in Anerkennung der Vielfalt der Verhältnisse in den 
Mitgliedstaaten und in der Erkenntnis, dass die Teilzeitarbeit ein Merkmal der 
Beschäftigung in bestimmten Branchen und Tätigkeiten ist, die allgemeinen 
Grundsätze und Mindestvorschriften für die Teilzeitarbeit nieder. Sie macht den 
Willen der Sozialpartner deutlich, einen allgemeinen Rahmen für die Beseitigung von 
Diskriminierungen von Teilzeitbeschäftigten zu schaffen und einen Beitrag zur 
Entwicklung der Teilzeitarbeitsmöglichkeiten auf einer für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer akzeptablen Grundlage zu leisten.  
 
Die Vereinbarung erstreckt sich auf die Beschäftigungsbedingungen von 
Teilzeitbeschäftigten und erkennt an, dass Fragen der gesetzlichen Regelung der 
sozialen Sicherheit der Entscheidung der Mitgliedstaaten unterliegen. Die 
Unterzeichnerparteien haben im Sinne des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung von 
der Erklärung zur Beschäftigung des Europäischen Rates von Dublin im Dezember 
1996 Kenntnis genommen, in welcher der Rat unter anderem betont, dass die Systeme 
der sozialen Sicherheit beschäftigungsfreundlicher gestaltet werden sollten, indem 
“Systeme der sozialen Sicherheit entwickelt werden, die sich an neue 
Arbeitsstrukturen anpassen lassen und die jedem, der im Rahmen solcher Strukturen 
arbeitet, auch einen angemessenen sozialen Schutz bieten." Die Unterzeichnerparteien 
sind der Ansicht, dass diese Erklärung in die Praxis umgesetzt werden sollte.  
 
EGB, UNICE und CEEP ersuchen die Kommission, diese Rahmenvereinbarung dem 
Rat vorzulegen, damit deren Vorschriften in den Mitgliedstaaten, die das Abkommen 
über die Sozialpolitik, das dem Protokoll über die Sozialpolitik im Anhang zum 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt ist, unterzeichnet 
haben, durch Ratsbeschluss verbindlich gemacht werden. 
 
Die Unterzeichnerparteien ersuchen die Kommission, die Mitgliedstaaten in ihrem 
Vorschlag zur Umsetzung dieser Vereinbarung zu bitten, die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um dem Ratsbeschluss innerhalb einer Frist 
von zwei Jahren nach seiner Verabschiedung nachzukommen, oder sich zu 
vergewissern,1 dass die Sozialpartner im Wege einer Vereinbarung die erforderlichen 
Massnahmen vor Ablauf dieser Frist ergreifen. Den Mitgliedstaaten kann bei 
besonderen Schwierigkeiten oder im Fall einer Durchführung im Weg eines 
Tarifvertrags höchstens ein zusätzliches Jahr gewährt werden, um dieser Bestimmung 
nachzukommen. 

                                                 
1 Im Sinne von Artikel 2, Absatz 4 des Abkommens über Sozialpolitik im Anhang zum EU-Vertrag 
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Unbeschadet der jeweiligen Rolle der einzelstaatlichen Gerichte und des Gerichtshofs 
bitten die Unterzeichnerparteien darum, dass jede Frage im Hinblick auf die 
Auslegung dieser Vereinbarung auf europäischer Ebene über die Kommission 
zunächst an sie weitergeleitet wird, damit sie eine Stellungnahme abgeben können. 
 
Allgemeine Erwägungen 
 
1. Gestützt auf das Abkommen über die Sozialpolitik im Anhang zum Protokoll 

über die Sozialpolitik, das dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft beigefügt ist, insbesondere auf Artikel 3, Absatz 4 und Artikel 4 
Absatz 2, 

 
  in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
2. Gemäss Artikel 4 Absatz 2 des Abkommens über die Sozialpolitik erfolgt die 

Durchführung der auf Gemeinschaftsebene geschlossenen Vereinbarungen auf 
gemeinsamen Antrag der Unterzeichnerparteien durch einen Beschluss des 
Rates auf Vorschlag der Kommission. 

 
3. Die Kommission kündigte in ihrem zweiten Konsultationspapier über die 

Flexibilität der Arbeitszeit und der Absicherung der Arbeitnehmer an, eine 
gesetzlich bindende Gemeinschaftsmassnahme vorschlagen zu wollen. 

 
4. Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Essen betonen 

nachdrücklich die Notwendigkeit von Massnahmen zur Förderung der 
Beschäftigung und Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern und 
fordern Massnahmen zur "Steigerung der Beschäftigungsintensität des 
Wachstums, insbesondere durch eine flexiblere Organisation der Arbeit, die 
sowohl den Wünschen der Arbeitnehmer als auch den Erfordernissen des 
Wettbewerbs gerecht wird". 

 
5. Die Unterzeichnerparteien messen denjenigen Massnahmen Bedeutung zu, die 

den Zugang zur Teilzeitarbeit für Frauen und Männer erleichtern im Hinblick 
auf die Vorbereitung des Ruhestands, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familienleben sowie die Nutzung von allgemeinen und beruflichen 
Bildungsmöglichkeiten zur Verbesserung ihrer Fertigkeiten und ihres 
beruflichen Fortkommens, im beiderseitigen Interesse der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer und dies auf eine Weise, die die Entwicklung der Unternehmen 
begünstigt. 

 
6. Diese Vereinbarung überlässt es den Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern, 

die Anwendungsmodalitäten dieser allgemeinen Grundsätze, 
Mindesvorschriften und Bestimmungen zu definieren, um so der jeweiligen 
Situtation der einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. 
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7. Diese Vereinbarung berücksichtigt die Notwendigkeit, die sozialpolitischen 
Anforderungen zu verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der 
Gemeinschaft zu stärken, und zu vermeiden, dass verwaltungstechnische, 
finanzielle und rechtliche Zwänge auferlegt werden, die die Gründung und 
Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen hemmen könnten.  

 
8. Die Sozialpartner sind am besten in der Lage, Lösungen zu finden, die den 

Bedürfnissen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gerecht werden. Daher ist 
ihnen eine besondere Rolle bei der Umsetzung und Anwendung der 
vorliegenden Vereinbarung einzuräumen. 

 
Die unterzeichnenden Parteien haben folgendes beschlossen: 
 
Paragraph 1: Ziel 
 
Diese Rahmenvereinbarung soll: 
 
a) die Beseitigung von Diskriminierungen von Teilzeitbeschäftigten sicherstellen 

und die Qualität der Teilzeitarbeit verbessern; 
b) die Entwicklung der Teilzeitarbeit auf freiwilliger Basis fördern und zu einer 

flexiblen Organisation der Arbeitszeit beitragen, die den Bedürfnissen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Rechnung trägt. 

 
 
Paragraph 2: Anwendungsbereich 
 
1. Die vorliegende Vereinbarung gilt für Teilzeitbeschäftigte, die nach den 

Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder Gepflogenheiten in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat einen Arbeitsvertrag haben oder in einem Arbeitsverhältnis 
stehen. 

 
2. Nach Anhörung der Sozialpartner gemäss den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften, den Tarifverträgen oder Gepflogenheiten können die 
Mitgliedstaaten und/oder die Sozialpartner auf der entsprechenden Ebene in 
Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen Praktiken im Bereich der 
Arbeitsbeziehungen aus sachlichen Gründen Teilzeitbeschäftigte, die nur 
gelegentlich arbeiten, ganz oder teilweise ausschliessen. Dieser Ausschluss 
sollte regelmässig daraufhin überprüft werden, ob die sachlichen Gründe, auf 
denen er fusst, weiter vorliegen. 

 
Paragraph 3: Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Vereinbarung ist: 
 
1. "Teilzeitbeschäftigter": ein Arbeitnehmer, dessen normale, auf Wochenbasis 

oder als Durchschnitt eines bis zu einem Jahr reichenden 
Beschäftigungszeitraumes berechnete Arbeitszeit unter der eines 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten liegt. 
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2. "vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter": ein Vollzeitbeschäftigter desselben 
Betriebes mit derselben Art von Arbeitsvertrag oder Beschäftigungsverhältnis, 
der in der gleichen oder einer ähnlichen Arbeit/Beschäftigung tätig ist, wobei 
auch die Betriebszugehörigkeitsdauer und die Qualifikationen/Fertigkeiten 
und andere Erwägungen heranzuziehen sind. 

 
3. Ist in demselben Betrieb kein vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter vorhanden, 

erfolgt der Vergleich anhand des anwendbaren Tarifvertrages oder, in 
Ermangelung eines solchen, gemäss den gesetzlichen oder tarifvertraglichen 
Bestimmungen oder den nationalen Gepflogenheiten. 

 
Paragraph 4: Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
 
1. Teilzeitbeschäftigte dürfen in ihren Beschäftigungsbedingungen nur 

deswegen, weil sie teilzeitbeschäftigt sind, gegenüber vergleichbaren 
Vollzeitbeschäftigten nicht schlechter behandelt werden, es sei denn, die 
unterschiedliche Behandlung ist aus objektiven Gründen gerechtfertigt. 

 
2. Es gilt, wo dies angemessen ist, der Pro-rata temporis Grundsatz. 
 
3. Die Anwendungsmodalitäten dieser Vorschrift werden von den 

Mitgliedstaaten und/oder den Sozialpartnern unter Berücksichtigung der 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und der einzelstaatlichen gesetzlichen 
und tarifvertraglichen Bestimmungen und Gepflogenheiten festgelegt. 

 
4. Wenn dies aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist, können die 

Mitgliedstaaten nach Anhörung der Sozialpartner gemäss den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder Gepflogenheiten und/oder die 
Sozialpartner gegebenenfalls den Zugang zu besonderen 
Beschäftigungsbedingungen von einer bestimmten 
Betriebszugehörigkeitsdauer, der Arbeitszeit oder Lohn- und 
Gehaltsbedingungen abhängig machen. Die Zugangskriterien von 
Teilzeitbeschäftigten zu besonderen Beschäftigungsbedingungen sollten 
regelmässig unter Berücksichtigung des in Paragraph 4.1 genannten 
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung überprüft werden. 

 
 
Paragraph 5: Teilzeitarbeitsmöglichkeiten 
 
1. Im Rahmen des Paragraphen 1 dieser Vereinbarung und im Einklang mit dem 

Grundsatz der Nichtdiskriminierung von Teilzeit - und Vollzeitbeschäftigten, 
 

a) sollten die Mitgliedstaaten nach Anhörung der Sozialpartnergemäss den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten Hindernisse 
rechtlicher oder verwaltungstechnischer Natur, die die 
Teilzeitarbeitsmöglichkeiten beschränken können, identifizieren und 
prüfen und sie gegebenenfalls beseitigen. 
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b) sollten die Sozialpartner innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches durch 
tarifvertraglich vorgesehene Verfahren Hindernisse, die die 
Teilzeitarbeitsmöglichkeiten beschränken können, identifizieren und 
prüfen und sie wo dies angemessen ist beseitigen. 

 
 
2. Die Weigerung eines Arbeitnehmers, von einem Vollzeitarbeitsverhältnis in ein 

Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt überzuwechseln, sollte unbeschadet 
der Möglichkeit, gemäss den gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen 
und den nationalen Gepflogenheiten aus anderen Gründen, wie etwa wegen 
betrieblicher Notwendigkeit, Kündigungen auszusprechen, als solche keinen 
gültigen Kündigungsgrund darstellt. 

 
 
3. Die Arbeitgeber sollten, soweit dies möglich ist: 
 

a) Anträge von Vollzeitbeschäftigten auf Wechsel in ein im Betrieb zur 
Verfügung stehendes Teilzeitarbeitsverhältnis berücksichtigen; 

 
b) Anträge von Teilzeitbeschäftigung auf Wechsel in ein 

Vollzeitarbeitsverhältnis oder auf Erhöhung ihrer Arbeitszeit, wenn sich 
diese Möglichkeit ergibt, berücksichtigen; 

 
c) bemüht sein, zur Erleichterung des Wechsels von einem Vollzeit- in ein 

Teilzeitarbeitsverhältnis und umgekehrt rechtzeitig Informationen über 
Teilzeit- oder Vollzeitarbeitsplätze, die im Betrieb zur Verfügung stehen, 
bereitzustellen; 

 
d) Massnahmen, die den Zugang zur Teilzeitarbeit auf allen Ebenen des 

Unternehmens einschliesslich qualifizierten und leitenden Stellungen 
erleichtern, und in geeigneten Fällen auch Massnahmen, die den Zugang 
von Teilzeitbeschäftigten zur beruflichen Bildung erleichtern, zur 
Förderung des beruflichen Fortkommens und der beruflichen Mobilität in 
Erwägung ziehen; 

 
e) bemüht sein, den bestehenden Arbeitnehmervertretungsgremien geeignete 

Informationen über die Teilzeitarbeit in dem Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen. 

 
 
 
Paragraph 6: Umsetzungsbestimmungen  
 
 
1. Die Mitgliedstaaten und/oder die Sozialpartner können günstigere 

Bestimmungen beibehalten oder einführen, als sie in dieser Vereinbarung 
vorgesehen sind. 

 
2. Die Umsetzung dieser Vereinbarung rechtfertigt nicht eine Verringerung des 

allgemeinen Schutzniveaus der Arbeitnehmer in dem unter diese Vereinbarung 
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fallenden Bereich; dies berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten und/oder 
der Sozialpartner, bei Veränderungen der Umstände unterschiedliche Rechts- 
und Verwaltungsvorschriftern oder tarifvertragliche Regelungen zu 
entwickeln, und steht der Anwendung von Paragraph 5.1 nicht entgegen, 
vorausgesetzt, der Paragraph 4.1 festgelegte Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung wird eingehalten.” 

 
3. Diese Vereinbarung beeinträchtigt nicht das Recht der Sozialpartner auf der 

entsprechenden Ebene, einschliesslich der europäischen Ebene, Übereinkünfte 
zur Anpassung und/oder Ergänzung dieser Vereinbarung zu schliessen, um 
besonderen Bedürfnissen der betroffenen Sozialpartner Rechnung zu tragen. 

 
4. Diese Vereinbarung gilt unbeschadet spezifischer 

Gemeinschaftsbestimmungen, insbesondere der Gemeinschaftsbestimmungen 
zur Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Männern und Frauen. 

 
5. Die Vermeidung und Behebung von Streitfällen aufgrund der Anwendung 

dieser Vereinbarung erfolgt gemäss den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, 
Tarifverträgen oder Gepflogenheiten. 

 
6. Die Unterzeichnerparteien überprüfen die Anwendung dieser Vereinbarung 

fünf Jahre nach Erlass des Ratsbeschlusses, wenn eine von ihnen einen 
entsprechenden Antrag stellt. 

 
 
 
 
 


